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Abfallmanagement in  
Großwohnanlagen 
Waste management in major housing estates 

Dr. Anno Oexle

Zusammenfassung
Aspekte der Abfallvermeidung, der optimierten Trennung 
und Verwertung von Abfällen, aber auch der Sauberkeit und 
Hygiene von Behälterstandplätzen spielen bei der Bewirt-
schaftung von Großwohnanlagen und vergleichbaren Ein-
richtungen eine zunehmende Rolle. Ein wichtiger Gesichts-
punkt ist dabei die Reduktion abfallbezogener Nebenkosten 
als Folge verbesserter Abfallvermeidung und -verwertung. 
Dazu bieten private und kommunale Unternehmen unter 
dem Schlagwort „Abfallmanagement“ verschiedene Dienst-
leistungen an. Die Zulässigkeit dieser Tätigkeiten, insbeson-
dere der Vor-Ort-Korrektur von Fehlbefüllungen, wird recht-
lich kontrovers diskutiert. [1] Nunmehr hat sich am 
27. 03. 2007 erstmalig ein Obergericht – der Verwaltungs-
gerichtshof Baden-Württemberg – mit der Thematik befasst. 
[2]

Abstract
Aspects of waste avoidance, optimized separation and reco-
very of waste as well as cleanliness and hygiene at container 
location sites are of increasing importance in the manage-
ment of major housing estates and comparable establish-
ments. The reduction of waste-related utility costs as a result 
of improved waste avoidance and recovery is an important 
factor. Private and state-controlled local enterprises offer 
various services relating to such „waste management“. 
There is a legal debate on whether such services, in particu-
lar on-site correction of wrong filling of refuse bins or contai-
ners, are legitimate. Now, for the first time, a higher court 
has dealt with this issue. The following gives an outline of the 
decision of the „Verwaltungsgerichtshof Baden-Württem-
berg“ of March 27, 2007.

1. Ausgangslage/Sachverhalt 
Ein privates Dienstleistungsunternehmen korrigiert 
auf den Grundstücken einer Wohnungsbaugesell-
schaft von Mietern verursachte Fehlbefüllungen in 
Restabfallbehältern. Dazu werden die Behälter von 
Mitarbeitern des Unternehmens an fünf Tagen der Wo-
che einer Sichtkontrolle unterzogen. Zeigt sich dabei 
ein nicht in den Restabfall gehörender Wertstoff (z. B. 
Papier, Karton, Verpackungsmaterial, Altglas) wird er 
abgeschöpft und unverzüglich dem dafür vorgese-
henen Behältnis (z. B. Papiertonne oder DSD-Gefäß) zu-
geführt. Grundlage dieser Aktivitäten ist ein Vertrag 
zwischen der Wohnungsbaugesellschaft und dem 
Dienstleistungsunternehmen. In Erwartung einer we-
sentlichen Reduzierung des Restabfallvolumens be-
stellt die Wohnungsbaugesellschaft etliche der zuvor 
genutzten Restabfallbehälter bei der Stadt ab. Die 
Stadt reagiert mit einer an das Unternehmen adres-

sierten Untersagungsverfügung. [3] Nach erfolgloser 
Durchführung eines Widerspruchsverfahrens wird die 
Untersagungsverfügung mit Erfolg vor dem Verwal-
tungsgericht Karlsruhe angegriffen. [4] Gegen dieses 
Urteil legt die Stadt Berufung vor dem Verwaltungsge-
richtshof Baden-Württemberg (VGH) ein. 

2. Argumentation der Stadt 
Nach Ansicht der Stadt verstößt die streitgegenständ-
liche Korrektur von Fehlbefüllungen in Restabfallbe-
hältern gegen grundlegende Bestimmungen des Kreis-
laufwirtschafts- und Abfallgesetzes (KrW-/AbfG) und 
der städtischen Abfallwirtschaftssatzung (AWS). Die 
Stadt argumentiert im Wesentlichen wie folgt: 

a) Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz 
Die Stadt hält die Vor-Ort-Korrektur von Fehlbefül-
lungen für unvereinbar mit der in § 13 Abs. 1 Satz 1 
KrW-/AbfG normierten Überlassungspflicht. Danach 
sind Erzeuger oder Besitzer von Abfällen aus privaten 
Haushaltungen grundsätzlich verpflichtet, diese dem 
öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger – vorliegend 
also der Stadt – zu überlassen. Die fragliche Tätigkeit  
sei zudem nicht mit § 15 KrW-/AbfG vereinbar. Danach 
dürfen allein die öffentlich-rechtlichen Entsorgungs-
träger die in ihrem Gebiet angefallenen und überlas-
senen Abfälle aus privaten Haushaltungen entsorgen. 
Da der Vorgang der Abfallüberlassung – so die Argu-
mentation der Stadt – bereits mit dem Einwurf des Ab-
falls in die Restabfallbehälter abgeschlossen sei, ver-
stoße die Vor-Ort-Korrektur gegen §§ 13, 15 KrW/AbfG. 
Darüber hinaus werde § 27 Abs. 1 Satz 1 KrW-/AbfG ver-
letzt. Nach dieser Vorschrift dürfen Abfälle zum Zwe-
cke der Beseitigung nur in den dafür zugelassenen An-
lagen oder Einrichtungen (Abfallbeseitigungsanlagen) 
behandelt, gelagert oder abgelagert werden. 

b) Abfallwirtschaftssatzung 
Die Aktivitäten des Dienstleistungsunternehmens ver-
stoßen nach Ansicht der Stadt weiterhin gegen die 
kommunale Abfallwirtschaftssatzung. 

Gemäß § 9 Abs. 2 Satz 2 AWS sind Abfälle „in den 
Systembehältern unverdichtet zu sammeln“. Dieses 
Verbot erfasse – so die Stadt – nicht nur die gezielte 
mechanische Verdichtung, z. B. durch Verpressung, 
sondern auch jede sonstige Maßnahme, die im Ergeb-
nis zu einer Verdichtung der Abfälle führt. Aus diesem 
Grund sei die Entnahme großvolumiger Fehlwürfe mit 
dieser Regelung nicht vereinbar. 

Die Vor-Ort-Korrektur von Fehlbefüllungen verstoße 
zudem gegen § 17 Abs. 1 AWS, wonach insbesondere 
zur Abfuhr bereit gestellte Abfälle von Unbefugten 
nicht durchsucht und entfernt werden dürfen. 

3. Urteil des Verwaltungsgerichtshofs 
Der VGH folgt der Argumentation der Stadt nicht. Er 
vertritt vielmehr den Standpunkt, dass die streitgegen-
ständliche Tätigkeit das Dienstleistungsunterneh-
mens weder gegen das Kreislaufwirtschafts- und Ab-
fallgesetz noch gegen die Abfallwirtschaftssatzung 
verstößt. 
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a) Kein Verstoß gegen § 13 Abs. 1 Satz 1 KrW-/AbfG 
Zunächst verneint der VGH einen Verstoß gegen die 
Überlassungspflicht aus § 13 Abs. 1 Satz 1 KrW-/AbfG. 
Zur Begründung wird in erster Linie darauf abgestellt, 
dass die vor Ort-Korrektur der Abfälle vor dem Zeit-
punkt ihrer Überlassung erfolge. Diese – für die vorlie-
gende Streitfrage zentrale – Feststellung wird nachfol-
gend näher erörtert: 

§ 13 Abs. 1 Satz 1 KrW-/AbfG verbietet eine Eige-
nentsorgung und verpflichtet Abfallbesitzer und er-
zeuger grundsätzlich zur Überlassung an den öffent-
lich-rechtlichen Entsorgungsträger. Damit korrespon-
diert der in § 15 Abs. 1 Satz 1 KrW-/AbfG normierte An-
spruch des Abfallbesitzers und -erzeugers auf 
Übernahme und Entsorgung dieser Abfälle durch den 
öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger. Die Überlas-
sung bildet damit die Schnittstelle zwischen den Ver-
antwortungsbereichen des Abfallbesitzers und -erzeu-
gers einerseits und des öffentlich-rechtlichen Entsor-
gungsträgers andererseits. [5] Die Schaffung einer sol-

chen Nahtstelle soll einen 
reibungslosen Übergang zwischen 
beiden Verantwortungsbereichen 
sichern und ein „abfallrechtliches 
Verantwortungsvakuum“ zwischen 

der Bereitstellung des Abfalls durch den Abfallerzeu-
ger bzw. -besitzer und der Entsorgungstätigkeit des öf-
fentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers verhindern. 
Solange eine Person Abfallerzeuger oder -besitzer ist, 
trägt sie die abfallrechtliche Verantwortung; die Ent-
sorgungspflicht des öffentlich-rechtlichen Entsor-
gungsträgers setzt erst mit der Überlassung des Abfalls 
ein. [6] 

„Überlassen“ bedeutet nach Auffassung des VHG die 
„physische Übergabe“ des Abfalls im Sinne einer Über-
tragung der tatsächlichen Sachherrschaft an den öf-
fentlich-rechtlichen Entsorgungsträger. Weil der Zeit-
punkt dieser Übergabe im Kreislaufwirtschafts- und 
Abfallgesetz nicht abschließend definiert ist, muss er 
auf den rangniederen Normebenen des Landes- bzw. 
kommunalen Satzungsrechts konkretisiert werden. Es 
ist höchstrichterlich geklärt, dass in kommunalen Ab-
fallsatzungen in Anknüpfung an die jeweiligen ört-
lichen Verhältnisse Anforderungen an Ort, Zeit sowie 
Art und Weise der Überlassung von Abfällen bestimmt 
werden dürfen [7]. 

Nach Ansicht des VGH hat die Stadt in Ausübung 
dieser Konkretisierungsbefugnis in § 3 Abs. 3 a) AWS 
bestimmt, dass Abfälle erst dann als angefallen gelten, 
wenn sie „zu den bekannt gemachten Abfuhrzeiten an 
den dafür bestimmten Stellen in der vorgeschriebenen 
Form zur Abholung bereit gestellt werden“. Da die 
„Überlassung“ der Abfälle aber nicht vor deren „Anfal-
len“ erfolgen könne, finde die Abfallüberlassung vor-
liegend jedenfalls nicht vor den „bekannt gemachten“ 
Abfuhrzeiten statt. Die Stadt müsse sich insoweit an 
ihren eigenen satzungsrechtlichen Regelungen zum 
Anfallen und Überlassen der Abfälle festhalten lassen. 
Daraus folge, dass die Abfallerzeuger und -besitzer bis 
zum Abholtermin Zeit haben, um ihrer Überlassungs-
pflicht gemäß § 13 Abs. 1 Satz 1 KrW-/AbfG nachzu-
kommen. Folglich sei die Ansicht der Stadt, wonach 
der Überlassungsvorgang bereits mit dem Einwurf der 

Abfälle durch die Mieter der Wohnungsbaugesell-
schaft abgeschlossen ist, fehlerhaft. Ein Verstoß gegen 
§ 13 Abs. 1 Satz 1 KrW-/AbfG sei daher nicht erkennbar. 

b) Kein Verstoß gegen § 15 Abs. 1 Satz 1 KrW-/AbfG 
Nach § 15 Abs. 1 Satz 1 KrW-/AbfG ist es Aufgabe der öf-
fentlich-rechtlichen Entsorgungsträger und nicht von 
Dritten, die in ihrem Gebiet angefallenen und überlas-
senen Abfälle aus privaten Haushaltungen zu entsor-
gen. § 15 Abs. 1 Satz 1 KrW-/AbfG ergänzt damit „spie-
gelbildlich“ die Überlassungspflicht aus § 13 Abs. 1 
Satz 1 KrW-/AbfG. Dieser Befund steht in Übereinstim-
mung mit der Rechtsprechung, wonach die Entsor-
gungspflicht der öffentlich-rechtlichen Entsorgungs-
träger bei überlassungspflichtigen Abfällen „erst mit 
der Überlassung und nicht schon vorher“ einsetzt. [8] 
Daraus folgert der VGH, dass das kommunale Sat-
zungsrecht nicht nur im Rahmen des § 13 Abs. 1 Satz 1 
KrW-/AbfG, sondern auch im Rahmen des § 15 Abs. 1 
Satz 1 KrW-/AbfG maßgebend ist für die Bestimmung 
der Schnittstelle zwischen der Beendigung der abfall-
rechtlichen Verantwortung des Abfallerzeugers bzw. -
besitzers einerseits und der Entstehung der Verantwor-
tung des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers 
andererseits. Aus der Vereinbarkeit der streitgegen-
ständlichen Tätigkeit des Dienstleistungsunterneh-
mens mit § 13 Abs. 1 Satz 1 KrW/AbfG folgt daher nach 
zutreffender Ansicht des VGH zwangsläufig auch ihre 
Vereinbarkeit mit § 15 Abs. 1 Satz 1 KrW-/AbfG. 

c) Kein Verstoß gegen § 27 Abs. 1 Satz 1 KrW-/AbfG 
Gemäß § 27 Abs. 1 Satz 1 KrW-/AbfG dürfen Abfälle 
zum Zwecke der Beseitigung nur in den dafür zugelas-
senen Anlagen oder Einrichtungen (Abfallbeseiti-
gungsanlagen) behandelt werden. Nach Ansicht des 
VGH verstößt die Vor-Ort-Korrektur von Fehlbefül-
lungen nicht gegen dieses Gebot. Zur Begründung 
wird darauf hingewiesen, dass § 27 Abs. 1 Satz 1 KrW-/
AbfG allein auf den Zweck der Maßnahme abstellt. Ent-
scheidend sei daher nicht die Zweckbestimmung des 
Abfalls in den Restabfallbehältern (Abfall zur Beseiti-
gung oder Abfall zur Verwertung), sondern die Zweck-
bestimmung der fraglichen Entsorgungshandlung, 
vorliegend also der Vor-Ort-Korrektur. Diese diene aber 
der Abfallverwertung. Schließlich bestimme bereits 
die städtische Abfallsatzung, dass es sich bei den ent-
nommenen Wertstoffen (Glas, Papier, Kartonagen, Tex-
tilien etc.) um „Abfälle zur Verwertung (Wertstoffe)“ 
handelt. Weil sich die Vor-Ort-Korrektur allein auf der-
artige Wertstoffe beziehe, erfolge – so der VGH – keine 
Abfallbehandlung zum Zwecke der Beseitigung im 
Sinne des § 27 Abs. 1 Satz 1 KrW-/AbfG. 

d) Kein Verstoß gegen § 10 Abs. 4 KrW-/AbfG 
Gemäß § 10 Abs. 4 Satz 1 KrW-/AbfG sind Abfälle so zu 
beseitigen, dass das Wohl der Allgemeinheit nicht be-
einträchtigt wird. Eine solche Beeinträchtigung liegt 
insbesondere vor, wenn die Gesundheit der Menschen 
beeinträchtigt oder sonst die öffentliche Sicherheit 
und Ordnung gefährdet oder gestört wird. 

Nach Ansicht des VGH ist nicht erkennbar, dass die 
streitgegenständliche Tätigkeit solche Beeinträchti-
gungen hervorruft. Substantielles habe die Stadt dazu 

Der Zeitpukt der Überlassung ist  
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nicht vorgetragen. Der allgemeine Hinweis auf Keime, 
Pilze und andere mikrobielle Stoffe biologischer Her-
kunft, die sich im Hausmüll finden lassen, könne die 
konkrete Darlegung einer tatsächlichen Beeinträchti-
gung nicht ersetzen. Gleiches gelte für die von der 
Stadt behaupteten Gefahren für eine ordnungsgemäße 
Abfallentsorgung; die diesbezüglichen Hinweise auf 
mögliche Schäden an den Abfallbehältern erschöpfen 
sich nach Ansicht des VGH „in allgemeinen Mutma-
ßungen und Spekulationen“. 

e) Kein Verstoß gegen § 9 Abs. 2 Satz 2 AWS 
Die Vor-Ort-Korrektur von Fehlbefüllungen verstößt 
nach Ansicht des VGH auch nicht gegen § 9 Abs. 2 
Satz 2 AWS. Danach sind Abfälle in den Systembehäl-
tern grundsätzlich unverdichtet zu sammeln. In der 
Auslegung des Gerichts verbietet diese Vorschrift nur 
eine Überlassung der Abfälle in gepresstem Zustand. 
Diese Voraussetzung erfüllt die hier fragliche Tätigkeit 
des Dienstleistungsunternehmens aber gerade nicht, 
da sie auf die Entnahme großvolumiger Wertstoffe be-
schränkt ist. 

Anders als der VGH hat die Stadt das Merkmal „un-
verdichtet“ weit ausgelegt. Danach soll es allen Maß-
nahmen entgegenstehen, in deren Folge Abfälle in den 
Behältern in höherer Dichte erfasst werden als dies bei 
unverdichteter Befüllung der Fall wäre. Der VGH ver-
wirft diese Interpretation. Ihr stehe bereits entgegen, 
dass die Vor-Ort-Korrektur aus abfallrechtlicher Sicht 
letztlich satzungskonforme Zustände herbeiführt. 
Durch die Korrektur werde im Ergebnis nämlich dieje-
nige Abfalldichte erreicht, die sofort eintreten würde, 
wenn die Abfallerzeuger die satzungsrechtlichen Ge-
bote zur Abfallverwertung beachtet hätten. Schon un-
ter dem Aspekt der Einheit der Rechtsordnung könne 
daher nach § 9 Abs. 2 Satz 2 AWS nicht unzulässig sein, 
was nach den übrigen satzungsrechtlichen Bestim-
mungen nicht nur nicht verboten, sondern sogar gebo-
ten sei. Das gelte auch, soweit bei der Korrektur Müll-
beuteln aufgerissen werden. Die fragliche Abfallsat-
zung kenne kein Gebot, wonach der Hausmüll nur in 
Beuteln in die Abfallbehälter eingefüllt werden darf. 
Dementsprechend habe die Stadt das Einfüllen von 
Müll in die Abfallbehälter ohne vorherige Sammlung 
in einem Beutel auch zu keinem Zeitpunkt beanstan-
det. Daher sei nicht ersichtlich, unter welchem Aspekt 
das Öffnen von Beuteln eine unzulässige Abfallver-
dichtung im Sinne des § 9 Abs. 2 Satz 2 AWS darstellen 
soll. 

f) Kein Verstoß gegen § 17 Abs. 1 AWS 
Im Anschluss daran prüft der VGH einen möglichen 
Verstoß gegen § 17 Abs. 1 AWS. Diese Satzungsregelung 
hat die Stadt als Reaktion auf das vor dem Verwal-
tungsgericht Karlsruhe (in erster Instanz) verlorene 
Verfahren eigens geändert bzw. geschärft. Die geän-
derte – für das Berufungsverfahren – maßgebliche Fas-
sung dieser Satzungsregelung lautet: 
	 „Zur Abfuhr bereit gestellte Abfälle dürfen von Un-

befugten nicht durchsucht und nicht entfernt wer-
den. In die Sammelbehälter eingefüllte Abfälle dür-
fen nicht durchsucht, sortiert, entnommen oder 
verdichtet werden […].“ 

Der VGH verneint zunächst einen Verstoß gegen § 17 
Abs. 1 Satz 1 AWS. Das Dienstleistungsunternehmen 
sei keine „Unbefugte“ im Sinne dieser Vorschrift. Be-
gründet wird dieses Ergebnis wie folgt: Für die Frage 
der Befugnis sei entscheidend, ob der Überlassungsvor-
gang im Zeitpunkt des Tätigwerdens des Dienstleis-
tungsunternehmens bereits abgeschlossen ist. Denn in 
der Phase vor der Abfallüberlassung trage der Abfallbe-
sitzer abfallrechtliche Verantwortung. [9] Dies ist nach 
Auffassung des VGH auch dann der Fall, wenn Abfall-
besitzer und Abfallerzeuger personenverschieden sind 
und damit die gesetzliche Verantwortung für den Ab-
fall vor der Abfallüberlassung zweifach angeordnet ist.
	 Die Ausführungen des VGH stimmen mit der 
höchstrichterlichen Rechtsprechung überein. Ty-
pisches Beispiel hierfür ist der Grundstückseigentü-
mer, der Räume vermietet und dem Mieter das Sam-
meln des Abfalls in Abfallbehältern außerhalb der 
Mieträume gestattet; ein solcher Grundstückseigentü-
mer wird als Abfallbesitzer eingestuft. [10] Abfallbesit-
zer ist danach die Wohnungsbaugesellschaft, die dem-
entsprechend vor Beendigung des Überlassungsvor-
gangs abfallrechtliche Verantwortung trägt. Zur Erfül-
lung der daraus resultierenden Pflichten darf sich 
diese nach zutreffender Ansicht 
des VGH Dritter bedienen, was sie 
vorliegend durch die Beauftragung 
und Bevollmächtigung des Dienst-
leistungsunternehmens auch getan hat. Die Befugnis 
des Dienstleistungsunternehmens resultiert somit aus 
seiner Beauftragung durch den abfallrechtlich Verant-
wortlichen und dem Umstand, dass es seine Aktivi-
täten in der Phase vor der Abfallüberlassung entfaltet. 
Hinsichtlich des zweiten Punktes knüpft der VGH an 
seine Ausführungen zur Frage des Zeitpunkt des Über-
lassung der Abfälle an. [11]

Damit stellt sich zuletzt die Frage, ob die streitge-
genständliche Tätigkeit zumindest gegen § 17 Abs. 1 
Satz 2 AWS verstößt. Nach Ansicht der Stadt ist dies 
der Fall; danach soll diese Bestimmung so zu lesen 
sein, dass grundsätzlich jeder Zugriff – sowohl des Ab-
fallerzeugers als auch des Abfallbesitzers – ab dem 
Zeitpunkt des Einfüllens des Abfalls in einen Sammel-
behälter auf eben diesen Abfall verboten ist. Nach An-
sicht des VGH ist ein solches Verständnis mit den hö-
herrangigen gesetzlichen Vorgaben nicht vereinbar. 
Solange das Bundesabfallrecht dem Abfallbesitzer – 
neben dem Abfallerzeuger – Verantwortung für die 
ordnungsgemäße Entsorgung seiner Abfälle zuweise, 
sei es dem Satzungsgeber untersagt, den Abfallbesitzer 
an der Erfüllung seiner Pflichten zu hindern. Hinzu 
komme, dass § 17 Abs. 1 Satz 2 AWS in dieser Lesart 
(auch) das „Ob“ der Abfallüberlassung regeln würde. 
Denn durch die Anordnung einer grundsätzlichen Ir-
reversibilität der Befüllung eines Abfallbehälters (mit-
unter fünf oder sechs Tage vor seiner Abfuhr bzw. vor 
der Überlassung der Abfälle werde notwendigerweise 
festgelegt, dass diese Abfälle zu überlassen sind. Wel-
che Abfälle im Zeitpunkt der Überlassung in den Ver-
antwortungsbereich des öffentlich-rechtlichen Entsor-
gungsträgers zu transferieren sind, ist – so der VGH – 
aber bundesrechtlich abschließend bestimmt und da-
mit der Regelungsbefugnis des kommunalen 

Erforderlich ist eine Auslegung der  
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Satzungsgebers, der lediglich – in gewissen Grenzen – 
das „Wie“ der Überlassung konkretisieren könne, ent-
zogen. Bereits aus diesen Gründen werde vorliegend 
auch nicht gegen § 17 Abs. 1 Satz 2 AWS verstoßen. 

g) Tenor und Rechtskraft 
Nach alledem stellt der VGH fest, dass das behördlich 
untersagte Verhalten des Dienstleistungsunterneh-
mens – also die Vor-Ort-Korrektur von Fehlbefüllungen 
in Restabfallbehältern – weder gegen die Vorgaben des 
Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes noch gegen 
die Vorgaben der städtischen Abfallsatzung verstößt. 
Aus diesem Grund hat der VGH das Urteil des Verwal-
tungsgerichts Karlsruhe bestätigt und die Berufung 
der Stadt zurückgewiesen. Die Entscheidung des VGH 
ist noch nicht rechtskräftig; die Stadt hat gegen das 
Urteil Revision eingelegt. 

4. Bewertung und Ausblick 
Gegen die Vor-Ort-Korrektur von Fehlbefüllungen hat 
die Stadt eine Reihe von Vorschriften angeführt, deren 
Verletzung der VGH im Ergebnis zu Recht verneint. 

Ein Dreh- und Angelpunkt der Problematik in recht-
licher Hinsicht ist die Frage des Zeitpunkts der Abfallü-
berlassung. Er markiert und definiert die Schnittstel le 
zwischen privater und öffentlicher Verantwortung für 
die ordnungsgemäße Abfallentsorgung und entschei-
det damit auch über die Zulässigkeit einer im Auftrag 
des Abfallbesitzers durchgeführten Vor-Ort-Korrektur. 
Insoweit mag man bedauern, dass es der VGH auf-

grund der Fassung der städtischen 
Abfallsatzung im konkreten Fall of-
fen lassen konnte, ob eine satzungs-
rechtliche Vorverlegung der Abfall-
überlassung auf den Zeitpunkt des 

Einwurfs des Abfalls in den städtischen Sammelbehäl-
ter zulässig wäre. Wegen der über die hier besprochene 
Entscheidung des VGH hinausreichenden Bedeutung 
dieser Frage dazu noch einige – nicht abschließende – 
Anmerkungen: [12] Eine Vorverlagerung des Zeit-
punkts der Überlassung auf den Einwurf des Abfalls in 
den städtischen Restabfallbehälter qua Satzungsrecht 
führt dazu, dass die Verantwortung des Abfallbesit-
zers, deren Reichweite durch Bundesrecht in § 3 Abs. 6 
KrW-/AbfG (i.V.m. §§ 5 Abs. 2, 11 Abs. 1 KrW-/AbfG) be-
stimmt ist, beendet bzw. erheblich verkürzt wird. Ab-
fallbesitz ist danach legaldefiniert als „tatsächliche 
Sachherrschaft über die Abfälle“. Diese Herrschaft en-
det in der hier fraglichen Konstellation aber regelmä-
ßig nicht im Zeitpunkt des Einwurfs der Abfälle in den 
Restabfallbehälter, sondern erst im Zeitpunkt der tat-
sächlichen bzw. physischen Übernahme durch den öf-
fentlich-rechtlichen Entsorgungsträger. Weiterhin ist 
zu berücksichtigen, dass das „Wie“ der Überlassung 
nicht nur durch § 3 Abs. 6 KrW-/AbfG, sondern auch 
durch das Zusammenspiel von § 13 Abs. 1 Satz 1 KrW/
AbfG und § 15 Abs. 1 Satz 1 KrW-/AbfG bzw. dem Erfor-
dernis einer funktionsgerechten Aufgabenverteilung 
zwischen privatem Abfallbesitzer und öffentlich-recht-
lichem Entsorgungsträger bundesrechtlich weiter aus-
geformt ist. Danach ist der Zeitpunkt der Überlassung 
so zu definieren, dass er einen reibungslosen Über-
gang zwischen beiden Verantwortungsbereichen er-

möglicht. Der VGH spricht diesen Aspekt an, wenn er 
in seiner Entscheidung obiter dictum anmerkt, eine 
etwaige Vorverlagerung der Überlassung dürfe nicht 
zu einem „Verantwortungsvakuum“ führen. Schließ-
lich ist daran zu erinnern, dass das Kreislaufwirt-
schafts- und Abfallrecht neuerer Prägung auf dem um-
weltrechtlichen Kooperationsprinzip basiert. Indem 
der Gesetzgeber die Eigenverantwortlichkeit der Ab-
fallerzeuger und -besitzer (§§ 4 ff. KrW-/AbfG) in den 
Vordergrund gestellt und der öffentlichen Abfal-
lentsorgung eine Ergänzungs- und Auffangrolle zuge-
wiesen hat, ist die Kooperation zwischen den privaten 
Primärverantwortlichen und den öffentlich-recht-
lichen Entsorgungsträgern zu einem tragenden, für 
die gesamte Auslegung des Kreislaufwirtschafts- und 
Abfallgesetzes maßgebenden Rechtsprinzip erhoben 
worden. [13] Rechtspraktisch bedeutet das Kooperati-
onsprinzip, dass das Kreislaufwirtschafts- und Abfall-
recht auf die eigenverantwortliche Mitwirkung der 
privaten Abfallerzeuger und -besitzer ausgerichtet ist. 
Sie ist – mit anderen Worten – nach Sinn und Zweck 
des Gesetzes erwünscht und geboten. Eine satzungs-
rechtliche Unterbindung dieser Kooperation und ihrer 
gesetzlich gewünschten Effekte verletzt das gesetz-
liche Kooperationsprinzip und damit einen tragenden 
Grundsatz des Kreislaufwirtschafts- und Abfallge-
setzes. 
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